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1 Hintergrund 

Am 24. November 2013 wurde über die Volksinitiative „Familieninitiative: Steuerabzüge 
auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen“ abgestimmt. Die Initiative sah vor, dass 
Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, ein mindestens gleich hoher Steuerabzug gewährt 
wird wie Eltern, die ihre Kinder gegen Bezahlung durch Dritte betreuen lassen. Verschie-
dene Möglichkeiten der Umsetzung wären gemäss Erläuterungen des Bundesrates (2013, 
S. 17) denkbar gewesen: 

 Einführung eines einzigen pauschalen Abzugs sowohl für die Eigenbetreuung als 
auch für die Drittbetreuung.  

 Abschaffung des heutigen Abzugs für die Drittbetreuung. 

 Einführung eines Abzugs für die Eigenbetreuung, der höher angesetzt worden wä-
re als der Abzug für die Drittbetreuung. 

Die Initiative wurde mit 58.5% der Stimmen und von 20.5 Ständen (davon 5 Halbkanto-
nen) abgelehnt.   

Nach der Abstimmung vom 3. März 2013 zum Bundesbeschluss über die Familienpolitik – 
welche mit 54.3% der Stimmen angenommen wurde, allerdings am Ständemehr scheiter-
te – hatte das Volk nun zum zweiten Mal in diesem Jahr über die zukünftige Familienpoli-
tik zu entscheiden. Die Steuerpolitik als Mittel der Familienpolitik wird in den kommenden 
Jahren weiterhin ein Thema bleiben. So hat die CVP am 5. November 2012 die beiden 
Volksinitiativen „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe“ und „Familien stärken! 
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen“ eingereicht. 

Insofern lohnt es sich, die Abstimmungsergebnisse vom 24. November 2013 mithilfe sta-
tistischer Methoden genauer zu analysieren, um Antworten auf folgende Fragen zu ge-
ben: Wie lassen sich die unterschiedlichen Zustimmungsraten in den Gemeinden zur 
Steuerpolitik als Mittel der Familienpolitik erklären? Welches sind die Bestimmungsfakto-
ren der Zustimmung?  

Bei der folgenden Analyse ist explizit darauf hinzuweisen, dass es sich um ein statisti-
sches Modell handelt. Modelle versuchen sich jeweils der Realität anzunähern, ohne An-
spruch zu erheben, diese exakt abbilden zu können. Bei der Interpretation von (mit statis-
tischen Gütekriterien untermauerten) Analyseergebnissen ist dieser Einschränkung stets 
Rechnung zu tragen.1 
 

 

2 Erkenntnisse aus der Volksabstimmung: Identifikation der Bestimmungsfak-
toren mittels statistischer Methoden 

Die Zustimmung zur „Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder sel-
ber betreuen“ (im Folgenden: Familieninitiative) betrug schweizweit 41.5%. Der Ja-Anteil 
schwankte je nach Bezirk / Wahlkreis zwischen 27.8% (Bezirk Zürich) und 59.9% (Wahl-
kreis Entlebuch) (vgl. Abbildung 1).  
 
Noch mehr Variation im Abstimmungsverhalten lässt sich finden, wenn die Ergebnisse auf 
Gemeindeebene analysiert werden. Die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse in den 

                                                 
1 Die Unsicherheit der Schätzergebnisse widerspiegelt sich im sog. 95%-Vertrauensintervall. Die-
ses Intervall zeigt den Bereich an, innerhalb dessen der wahre Wert des geschätzten Koeffizienten 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt.  
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Gemeinden ermöglichen mithilfe statistischer Verfahren die Identifikation der Bestim-
mungsfaktoren für die Zustimmung zu dieser Initiative. Zur Ermittlung dieser Einflussfakto-
ren wird ein sogenanntes multiples lineares Regressionsmodell geschätzt,2 in welches 
verschiedene potenzielle Bestimmungsfaktoren Eingang finden (für Details zu den ver-
wendeten Variablen auf Gemeindeniveau vgl. Tabelle 1). 
 
Abbildung 1: Abstimmungsergebnisse auf Bezirksebene 

 

 
Quelle: Bundesamt für Statistik (2013): Abstimmungsstatistik. 
 
Das statistische Modell kann 87% der Variation in den Abstimmungsergebnissen der Ge-
meinden abbilden.3 Aufgrund der aggregierten Betrachtungsweise auf Gemeindeebene 
können Tendenzaussagen gemacht werden, jedoch nicht die Motivation der einzelnen 
Stimmbürger zu ihrem Abstimmungsverhalten analysiert werden. Die wichtigsten Er-
kenntnisse können wie folgt zusammengefasst werden (vgl. Ergebnisse in Tabelle 2): 
 

1. Je höher die Stimmbeteiligung, desto höher die Zustimmung zur Initiative: 
Eine um einen Prozentpunkt höhere Stimmbeteiligung führt zu einer um 0.16 Pro-
zentpunkte höheren Zustimmung. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die 
Gegner der Vorlage eher abgestimmt haben als die Befürworter, bzw. dass die 
Gegner der Familieninitiative erfolgreicher mobilisieren konnten als die Befürwor-
ter. 
 

                                                 
2 Der Beitrag eines potenziellen Bestimmungsfaktors zur Erklärung des Abstimmungsverhaltens in 
einem Regressionsmodell ist wie folgt zu verstehen: Alle Faktoren, welche einen Einfluss auf die 
Zustimmungsrate ausüben, werden voneinander separiert. Der Koeffizient zeigt somit das ge-
schätzte Ausmass des isoliert betrachteten Wirkungszusammenhangs zwischen der jeweiligen Va-
riable und der Zustimmungsrate auf, unter der Annahme, dass die Gemeinden ansonsten absolut 
identisch sind. 
3 Davon lassen sich rund 80 Prozentpunkte direkt mithilfe der verwendeten Modellvariablen erklä-
ren, der Rest entfällt auf die kantonalen fixen Effekte. 
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2. Vorherrschendes Familienmodell bestimmt Zustimmung: Je höher der Anteil 
der verheirateten Einverdiener-Haushalte mit Kindern an allen Steuerpflichtigen 
ist, umso höher ist die Zustimmung zur Initiative; ein um ein Prozentpunkt höherer 
Anteil dieser Haushalte geht einher mit einer um 0.75 bis 1.0 Prozentpunkte höhe-
ren Zustimmungsrate.4 Dies ist nicht überraschend, da die genannten Haushalte 
die Zielgruppe der Initiative waren. Der Anteil der Doppelverdiener-Haushalte mit 
Kindern in den jeweiligen Gemeinden übt hingegen keinen statistisch signifikanten 
Einfluss auf das Abstimmungsergebnis aus.5 Dies deutet darauf hin, dass Doppel-
verdiener-Haushalte mit Kindern ähnlich abgestimmt haben wie alle anderen Wäh-
lergruppen.  
 

3. Je höher das Durchschnittseinkommen, desto geringer die Zustimmung zur 
Initiative: Das statistische Modell ergibt, dass ein um 10‘000 Franken höheres 
durchschnittliches Einkommen in einer Gemeinde mit einer Reduktion der Zu-
stimmung um 0.5 Prozentpunkte einhergeht.  
 
Im Vorfeld der Abstimmung wurde von den Gegnern der Initiative argumentiert, 
dass ein bedeutender Teil der Haushalte mit Kindern bereits heute keine direkte 
Bundessteuer bezahlt und insofern von einem zusätzlichen Abzug für Eigen-
betreuung (zumindest bei der direkten Bundessteuer) nicht profitieren würde. Inte-
ressanterweise ist jedoch genau von dieser Gruppe die Zustimmung zur Initiative 
ausgeprägt: Steigt der Anteil der verheirateten Haushalte mit Kindern, welche kei-
ne direkte Bundessteuer bezahlen, gegenüber allen verheirateten Haushalten mit 
Kindern um ein Prozent, so nimmt die Zustimmung zur Initiative um 0.15 Prozent-
punkte zu. 
 

4. Je höher der Bildungsstand, desto geringer die Zustimmung: Der Anteil der 
Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren, welcher einen tertiären Bildungsabschluss 
hat, ist ein Massstab für das Bildungsniveau der Bevölkerung.6 Personen mit ho-
hem Bildungsabschluss haben in der Regel viel Zeit und Geld für ihre Ausbildung 
investiert und dürften daher weniger stark geneigt sein, ihre Karriere bzw. ihre 
überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten zugunsten einer Eigenbetreuung 
(kurzzeitig) vollständig aufzugeben.  
 
Gemäss statistischer Analyse führt ein um 1 Prozentpunkt höherer Anteil der Be-
völkerung, welcher einen tertiären Bildungsabschluss aufweist, zu einer Reduktion 
der Zustimmung um 0.27 Prozentpunkte.  

 
5. Höhere Zustimmung in ländlichen und wenig erschlossenen Gemeinden: In 

ländlichen Gemeinden ist die Zustimmung 0.85 Prozentpunkte höher als in städti-
schen Gemeinden und Agglomerationen. Ausserdem ist die Zustimmung zur Fa-
milieninitiative in Gemeinden mit überdurchschnittlicher ÖV-Nutzung geringer als 

                                                 
4 Die Zustimmungsrate steigt bei einer Erhöhung des Anteils der Einverdiener-Familienhaushalte 
mit einem steuerbaren Einkommen von weniger als 100‘000 Franken (von mindestens 100‘000 
Franken) um 0.75 Prozentpunkte (1 Prozentpunkte). Gemäss üblichen statistischen Kriterien ist 
dieser Unterschied zwischen den beiden Einkommensgruppen nicht signifikant, d.h. nicht belegbar.  

5 Bei einem in statistischen Analysen üblichen unterstellten Signifikanzniveau von 5% ist die Vari-
able knapp nicht signifikant (p-Wert entspricht 0.052).  

6 Indirekt ist der Bildungsstand auch ein Indikator für das Einkommensniveau in einer Gemeinde. 
Bildungsstand und Einkommenshöhe korrelieren daher miteinander. Konsequenz ist, dass die Ein-
flüsse des Bildungsniveaus und der Einkommenshöhe durch die statistische Analyse nur unzurei-
chend von einander separiert werden können. 
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in den anderen Gemeinden: Steigt der Anteil der Erwerbspersonen, welche als 
Hauptverkehrsmittel öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um 1 Prozentpunkt, geht 
dies mit einer Reduktion der Zustimmung zur Initiative um 0.12 Prozentpunkte ein-
her. 
 

6. Je höher der Anteil der SVP- und CVP-Wähler, desto stärker die Zustimmung 
zur Initiative: Ein um 1 Prozentpunkt höherer Anteil der SVP-Wähler (bei den Na-
tionalratswahlen 2011) führt zu einer 0.4 Prozentpunkte höheren Zustimmung zur 
Initiative. Dieser Zusammenhang lässt sich damit erklären, dass die SVP (neben 
der EVP) die einzige Partei ist, welche sich im Zuge der Abstimmungsparolen für 
die Initiative ausgesprochen hat. Der gleiche, jedoch abgeschwächte Zusammen-
hang lässt sich bei der CVP beobachten: Ein um 1 Prozentpunkt höherer Anteil 
der CVP-Wähler geht mit einer um 0.1 Prozentpunkte höheren Zustimmung ein-
her. Die CVP äusserte sich im Zuge der Abstimmungsparolen gegen die Initiative, 
war jedoch gespalten. 
 

7. Religionszugehörigkeit bestimmt Zustimmungsrate: Je höher der Anteil der 
Bevölkerung mit protestantischer und katholischer Glaubenszugehörigkeit ist, um-
so stärker fällt die Zustimmung zur Familieninitiative aus. Ein um 1 Prozentpunkt 
höherer Anteil an Protestanten und Katholiken führt zu einer Steigerung der Zu-
stimmung um 0.25 Prozentpunkte. 
 

8. Abstimmungsverhalten divergiert nach Sprachregionen: Die Zustimmung ist – 
nach Kontrolle aller der unter den vorangegangenen Punkten diskutierten Einfluss-
faktoren – in den französischsprachigen Gemeinden 6 Prozentpunkte tiefer als in 
den deutsch-, rätoromanisch- und italienisch-sprachigen Gemeinden.  

 
 
 
 
3 Schlussfolgerungen 

Die Auswertung zeigt, dass das Abstimmungsverhalten zur Familieninitiative in starkem 
Ausmass von Wertvorstellungen und der persönlichen Situation der Abstimmenden ge-
prägt war. Das statistische Modell weist einen hohen Erklärungsgehalt auf, was darauf 
hindeutet, dass die Abstimmung polarisiert hat: In ländlichen, wenig erschlossenen Ge-
meinden, in Gemeinden, in denen das „traditionelle Familienmodell“ verhältnismässig oft 
vorkommt und der Anteil der Bevölkerung katholischer und protestantischer Glaubensrich-
tung dominiert, in Gemeinden mit geringen Durchschnittseinkommen und eher tiefem Bil-
dungsniveau war die Zustimmung zur Familieninitiative überdurchschnittlich hoch. Auch in 
Gemeinden mit einem hohen SVP-Wähleranteil und – in einem etwas geringeren Umfang 
– mit einem hohen CVP-Wähleranteil war die Zustimmungsrate hoch. 
 
Abbildung 2 zeigt die relative Bedeutung der acht diskutierten Bestimmungsfaktoren auf. 
Die dabei verwendete Methode von Bring (1994) ergibt, dass der SVP- bzw. CVP-
Wähleranteil den grössten Anteil am Erklärungsgehalt des gesamten statistischen Modells 
aufweist: Unter ausser Acht lassen der kantonalen Unterschiede im Abstimmungsverhal-
ten lassen sich rund 30% der durch das Modell erklärten Variation in den Abstimmungs-
ergebnissen auf diese Variablen zurückführen. Der Erklärungsbeitrag der Stimmbeteili-
gung ist im Gegenzug verhältnismässig gering: Diese Variable trägt nur etwa 7% am ge-
samten Erklärungsgehalt des statistischen Modells bei. 
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Abbildung 2: Anteil des Erklärungsgehalts der verschiedenen Bestimmungsfakto-
ren am gesamten statistischen Modell 
 

 
Bemerkung: Ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen kantonalen Abstimmungsmuster (kan‐
tonale fixe Effekte). Die relative Bedeutung der einzelnen Variablen am gesamten Modell wurde 
mithilfe des Vergleichs der t‐Statistiken geschätzt (vgl. Methode von Bring7 ). 
 
 
  

                                                 
7 Bring, Johan (1994): “How to standardize regression coefficients“, The American Statistician, 
48(3), S. 209-213. 
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Tabelle 1: Verwendete Daten (auf Gemeindeebene) für das statistische Modell 

Ja‐Anteil  
(jaant) 

Anteil der gültigen Stimmen, welche für die jeweilige Initiative gestimmt haben, in 
%. Ist die zu erklärende Variable (Datenquelle: Kantone; teilweise vorläufige Ergeb‐
nisse) 
 

Stimmbeteiligung 
(stimmbet) 

Stimmbeteiligung,  in  %.  Verfügbar  auf  Gemeindeebene  (Datenquelle:  Kantone; 
teilweise vorläufige Ergebnisse) 
 

Einverdiener‐Haushalte 
(ant_evk1; ant_evk2) 

Anteil der verheirateten Einverdiener‐Haushalte mit Kindern und einem steuerba‐
ren Einkommen unter 100‘000 Franken (ant_evk1) bzw. von 100‘000 Franken und 
mehr  (ant_evk2), am Total der Steuerpflichtigen  (in %).  (Datenquelle: Eidgenössi‐
sche Steuerverwaltung ESTV, Statistik der direkten Bundessteuer 2010) 
 

Doppelverdiener‐
Haushalte (ant_dvk) 

Anteil der Doppelverdiener‐Haushalte (ant_dvk) mit Kindern, am Total der Steuer‐
pflichtigen  (in %).  Ein  Doppelverdiener‐Haushalt  ist  in  der  vorliegenden  Analyse 
dadurch gekennzeichnet, dass das Erwerbseinkommen des Zweitverdieners im Jahr 
2010 mindestens 10‘000 Franken ausmacht. (Datenquelle: ESTV) 
 

Familien ohne Bundes‐
steuerlast (ant_fnull) 

Anteil  der  verheirateten Haushalte mit  Kindern,  die  2010  keine  direkte  Bundes‐
steuer entrichtet haben, am Total aller verheirateten Haushalte, in %. (Datenquel‐
le: ESTV) 
 

Durchschnittseinkommen 
(meaninc) 
 

Durchschnittlich  steuerbares  Einkommen  nach  Gemeinden,  2010.  (Datenquelle: 
ESTV) 

Anteil mit tertiärer Aus‐
bildung (tert) 

Anteil der Bevölkerung im Alter von 15‐64 Jahren, welche eine tertiäre Ausbildung 
abgeschlossen hat. Letzte verfügbare Daten auf Gemeineniveau:  Jahr 2000,  in %. 
(Datenquelle; Bundesamt für Statistik BFS) 
 

Urbanitätsvariable  
(laendlich) 

0/1‐Variable, welche  anzeigt,  ob die betreffende Gemeinde  gemäss Raumgliede‐
rungsstatistik  ländlich geprägt  ist. Referenzgemeinden (d.h. uncodiert) sind Agglo‐
merationsgemeinden, die Kernstadt einer Agglomeration und isolierte Städte. (Da‐
tenquelle: BFS, Raumgliederungsstatistik)  
 

Benutzung öffentliche 
Verkehrsmittel (ant_oev) 
 

Anteil der Erwerbstätigen, welche ÖV als Hauptverkehrsmittel nutzen, 2000, in %. 
(Datenquelle; BFS: Regionalportraits Gemeinden, Version Mai 2012) 

Anteil der SVP‐ und CVP‐
Wähler (svp; cvp) 
 

Wahlanteil der SVP bzw. der CVP bei den Nationalratswahlen 2011, in %.  
(Datenquelle: BFS). 

Religionszugehörigkeit 
(religion) 

Anteil der Bevölkerung protestantischer und katholischer Glaubensrichtung, 2000, 
in %. (Datenquelle: BFS) 
 

Sprache  
(franzoesisch) 

0/1‐Variable, welche  anzeigt,  ob die betreffende Gemeinde  gemäss Raumgliede‐
rungsstatistik  französischsprachig  ist.  Referenzgemeinden  sind  deutschsprachige, 
italienisch‐, sowie rätoromanisch‐sprachige Gemeinden.  
 

Kantonsvariablen  
(BE; LU; …; JU) 

0/1‐Variablen, welche  kantonsbezogene,    über  alle Gemeinden  fixe  Effekte  (d.h. 
durchschnittliche Abstimmungsverhalten) abbilden.  
Bemerkung: Ohne Zürich (aufgrund Dummy‐Variablenfalle  ist dieser Einflussfaktor 
im konstanten Effekt subsumiert und kann nicht einzeln ausgewiesen werden). Die 
jeweiligen  Kantonseffekte  sind  daher wie  folgt  zu  interpretieren:  Sie  zeigen  die 
durchschnittliche kantonale Abweichung der Abstimmungsergebnisse  (in Prozent‐
punkten) zum Kanton ZH auf; ZH ist also in der vorliegenden Analyse der Referenz‐
kanton. 

 
Weitere verwendete Daten: 
Bezirke (bezirk)  0/1‐Bezirksvariable, welche die betreffenden Gemeinden den  jeweiligen Bezirken 

zuordnet. Die Bezirksvariable dient dazu, unterschiedliche Variabilität  im Abstim‐
mungsverhalten  zwischen  den  Bezirken  zu  berücksichtigen  und  damit  robuste 
Standardfehler zu gewährleisten (Datenquelle: BFS, Raumgliederungsstatistik). 



- 7 -

 

Tabelle 2: Ergebnisse zu den Bestimmungsfaktoren des Abstimmungsverhaltens 
(Volksabstimmung vom 24.11.2013) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bemerkung: Gewichtete lineare Regression (weighted least squares).  

Gewicht ݓ ൌ
ଵ

௩ሺ௧ሻ
, mit  ݎܽݒሺ݆ܽܽ݊ݐሻ ൌ

ேି
ሺିଵሻே

ሺ100ݐ݆݊ܽܽ െ  ሻݐ݆݊ܽܽ

Mit ܰ als Anzahl wahlberechtigte Stimmbürger und ݊	als Anzahl abgegebene gültige 
Stimmen in der Gemeinde i (vgl. W.G. Cochran, 1977, Sampling Techniques, third edition. 
New York u.a.: John Wiley & Sons, S. 52). Diese Gewichtung wird sowohl dem unter-
schiedlichen Stichprobenumfang (d.h. der Stimmbeteiligung ݊/ ܰ) als auch der Grössen-
unterschiede der Gemeinde ሺ ܰሻ und damit der Aussagekraft der einzelnen Abstim-
mungsergebnisse der jeweiligen Gemeinde gerecht. Damit sind die Analyseergebnisse 
schweizweit repräsentativ. 

 


